
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION 

vom 1. Oktober 2013 

zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des 
Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energie­
verbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und 
Produktinformationen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 10, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat gemäß der Richtlinie 2010/30/EU 
delegierte Rechtsakte zur Kennzeichnung energiever­
brauchsrelevanter Produkte zu erlassen, die ein erhebli­
ches Potenzial zur Einsparung von Energie und bei 
gleichwertigen Funktionen große Unterschiede in den 
Leistungsniveaus aufweisen. 

(2) Auf Elektrobacköfen entfällt ein wesentlicher Teil des 
Gesamtenergiebedarfs in der Europäischen Union. Über 
die bereits erzielten Energieeffizienzsteigerungen hinaus 
besteht ein erhebliches Potenzial für die weitere Verrin­
gerung des Energieverbrauchs dieser Geräte. 

(3) Bestimmungen für die Kennzeichnung von Haushaltselek­
trobacköfen in Bezug auf den Energieverbrauch wurden 
durch die Richtlinie 2002/40/EG der Kommission vom 
8. Mai 2002 zur Durchführung der Richtlinie 
92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung 
für Elektrobacköfen ( 2 ) festgelegt. 

(4) Im Bereich der Haushaltskochgeräte hat sich die Technik 
in den letzten Jahren rasch weiterentwickelt. Aus den 
Ökodesign-Vorstudien ging hervor, dass Haushaltsgas­
backöfen und Haushaltsdunstabzugshauben über ein er­
hebliches Energieeinsparpotenzial verfügen. Um zu ge­
währleisten, dass die Energieetiketten den Lieferanten dy­
namische Anreize dafür bieten, die Energieeffizienz dieser 

Geräte weiter zu verbessern, und die Marktausrichtung 
auf energieeffiziente Technologien zu beschleunigen, 
sollte die Richtlinie 2002/40/EG aufgehoben und es soll­
ten neue Bestimmungen festgelegt werden. 

(5) Die Bestimmungen dieser Verordnung sollten für Haus­
haltselektro- und Haushaltsgasbacköfen, einschließlich in 
Herde integrierter Backöfen, und für elektrische Haus­
haltsdunstabzugshauben gelten. 

(6) Mit dieser Verordnung sollte für alle betroffenen Back­
öfen eine überarbeitete Energieeffizienzskala von A +++ bis 
D und für Haushaltsdunstabzugshaben eine neue Ener­
gieeffizienzskala von A bis G eingeführt werden, bei der 
an der Spitze der Skala alle zwei Jahre ein „+“ hinzuge­
fügt wird, bis die Klasse A+++ erreicht wird; diese zu­
sätzlichen Klassen sollten hinzugefügt werden, um die 
Marktverbreitung hocheffizienter Geräte zu beschleuni­
gen. 

(7) Es wird erwartet, dass die Bestimmungen dieser Verord­
nung zusammen mit den in der Verordnung (EU) Nr. 
66/2014 der Kommission ( 3 ) über die Ökodesign-Anfor­
derungen an Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dun­
stabzugshauben festgelegten Ökodesign-Vorschriften zu 
jährlichen Primärenergieeinsparungen von 27 PJ/Jahr im 
Jahr 2020 und von 60 PJ/Jahr bis 2030 führen. 

(8) Der Schallleistungspegel einer Haushaltsdunstabzugs­
haube kann für die Endnutzer ein wichtiger Gesichts­
punkt sein. Informationen über die Schallleistungspegel 
sollten auf den Etiketten von Haushaltsdunstabzugshau­
ben angegeben werden, damit die Endnutzer eine fun­
dierte Entscheidung treffen können. 

(9) Die Informationen auf den jeweiligen Etiketten sollten 
anhand zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Be­
rechnungs- und Messmethoden erlangt werden, die dem 
anerkannten Stand der Berechnungs- und Messmethoden 
Rechnung tragen; dies schließt gegebenenfalls harmoni­
sierte Normen ein, die von den in Anhang I der Verord­
nung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments
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und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung ( 1 ) genannten europäischen Normungsorganisa­
tionen verabschiedet werden. 

(10) Diese Verordnung sollte eine einheitliche Gestaltung und 
einen einheitlichen Inhalt des Etiketts für Haushaltsbackö­
fen, einschließlich in Herde integrierter Haushaltsbackö­
fen, und für elektrische Haushaltsdunstabzugshauben vor­
geben. 

(11) Außerdem sollten in dieser Verordnung Anforderungen 
an die technische Dokumentation und an das Produkt­
datenblatt für Haushaltsbacköfen, einschließlich in Herde 
integrierter Haushaltsbacköfen, und für Haushalts­
dunstabzugshauben festgelegt werden, auch wenn diese 
für andere als häusliche Zwecke verwendet werden. 

(12) Darüber hinaus sollten in dieser Verordnung Anforderun­
gen an die Informationen festgelegt werden, die beim 
Verkauf von Haushaltsbacköfen (einschließlich in Herde 
integrierter Haushaltsbacköfen) und von elektrischen 
Haushaltsdunstabzugshauben in jeglicher Form des Fern­
absatzes sowie bei der Werbung und in technischem 
Werbematerial bereitzustellen sind, auch wenn diese Ge­
räte für andere als häusliche Zwecke genutzt werden. 

(13) Eine Überprüfung der Bestimmungen dieser Verordnung 
sollte vorgesehen werden, wobei der technische Fort­
schritt und insbesondere die Wirksamkeit und Eignung 
der Methode zur Festlegung der Energieeffizienzklassen 
von Haushaltsbacköfen berücksichtigt werden sollten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) In dieser Verordnung werden Anforderungen an die 
Kennzeichnung von Haushaltselektro- und Haushaltsgasbackö­
fen (einschließlich in Herde integrierter Haushaltsbacköfen) und 
von elektrischen Haushaltsdunstabzugshauben sowie Anforde­
rungen an die Bereitstellung zusätzlicher Produktinformationen 
für diese Geräte festgelegt, die auch dann gelten, wenn diese 
nicht für den Hausgebrauch verkauft werden. 

(2) Die Verordnung gilt nicht für 

a) Backöfen, die nicht mit Strom oder Gas betrieben werden, 

b) Backöfen mit einer „Mikrowellenerwärmungsfunktion“, 

c) kleine Backöfen, 

d) tragbare Backöfen, 

e) Wärmespeicher-Backöfen, 

f) mit Dampf als Hauptwärmequelle beheizte Backöfen, 

g) Geräte, die nur für die Verwendung von Gasen der dritten 
Gasfamilie (Propan und Butan) bestimmt sind. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Richt­
linie 2010/30/EU gelten für die Zwecke dieser Verordnung fol­
gende Begriffsbestimmungen: 

1. „Backofen“ bezeichnet ein Gerät oder einen Teil eines Ge­
räts mit einem oder mehreren Garräumen, das/der mit 
Strom und/oder Gas betrieben wird und in dem Speisen 
im konventionellen Modus oder im Umluftmodus zuberei­
tet werden; 

2. „Garraum“ bezeichnet einen geschlossenen Raum, in dem 
die Temperatur zur Zubereitung von Speisen geregelt wer­
den kann; 

3. „Backofen mit mehreren Garräumen“ bezeichnet einen 
Backofen mit zwei oder mehr Garräumen, die jeweils ein­
zeln beheizt werden; 

4. „kleiner Backofen“ bezeichnet einen Backofen, dessen Gar­
räume alle weniger als 250 mm breit und tief oder weniger 
als 120 mm hoch sind; 

5. „tragbarer Backofen“ bezeichnet einen Backofen, dessen 
Produktmasse unter 18 kg liegt, soweit er nicht für den 
Einbau bestimmt ist; 

6. „Mikrowellenerwärmung“ bezeichnet die Erwärmung von 
Speisen mithilfe elektromagnetischer Energie; 

7. „konventioneller Modus“ bezeichnet den Betriebsmodus ei­
nes Backofens, bei dem die Zirkulation der erwärmten Luft 
innerhalb des Garraums des Backofens nur durch natürliche 
Konvektion erzeugt wird; 

8. „Umluftmodus“ bezeichnet einen Modus eines Backofens, 
bei dem ein eingebauter Lüfter die Zirkulation der erwärm­
ten Luft innerhalb des Garraums des Backofens erzeugt; 

9. „Zyklus“ bezeichnet den Zeitraum, in dem eine standardi­
sierte Prüfbeladung im Garraum eines Backofens unter be­
stimmten Bedingungen erhitzt wird; 

10. „Herd“ bezeichnet ein Gerät, das aus einem Backofen und 
einer Kochmulde besteht und mit Gas oder Strom betrieben 
wird; 

11. „Betriebszustand“ bezeichnet den Zustand eines Herdes 
während des Gebrauchs; 

12. „Wärmequelle“ bezeichnet die Hauptenergieform für die Be­
heizung eines Backofens; 

13. „Dunstabzugshaube“ bezeichnet ein Gerät, das mit einem 
von ihm gesteuerten Motor betrieben wird und dazu be­
stimmt ist, verunreinigte Luft über einer Kochmulde auf­
zunehmen, oder das ein Downdraft-System umfasst, das für 
den Einbau neben Herden, Kochmulden oder ähnlichen 
Kochgeräten bestimmt ist und den Dampf nach unten in 
ein internes Abluftrohr zieht; 

14. „Automatikbetrieb während des Kochens“ bezeichnet einen 
Zustand, in dem der Luftstrom der Dunstabzugshaube mit­
hilfe eines oder mehrerer Sensoren unter anderem hinsicht­
lich der Feuchte, Temperatur usw. automatisch geregelt 
wird; 

15. „vollautomatische Dunstabzugshaube“ bezeichnet eine Dun­
stabzugshaube, in der der Luftstrom und/oder andere Funk­
tionen mithilfe eines oder mehrerer Sensoren rund um die 
Uhr, auch während des Kochens, automatisch geregelt wer­
den;
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16. „Bestpunkt“ (BEP) bezeichnet den Betriebspunkt der Dun­
stabzugshaube mit der höchsten fluiddynamischen Effizienz 
(FDE hood ); 

17. „Beleuchtungseffizienz“ (LE hood ) bezeichnet das Verhältnis 
zwischen der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke des Be­
leuchtungssystems der Haushaltsdunstabzugshaube und der 
Leistung des Beleuchtungssystems in lx/W; 

18. „Fettabscheidegrad“ (GFE hood ) bezeichnet den Prozentsatz an 
Fett, der in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube auf­
genommen wurde; 

19. „Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät 
mit dem Stromnetz verbunden ist, aber keine Funktion 
ausführt, bei dem nur der Aus-Zustand angezeigt wird 
oder bei dem nur Funktionen ausgeführt werden, die die 
elektromagnetische Verträglichkeit gemäß der Richtlinie 
2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) sicherstellen sollen; 

20. „Bereitschaftszustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem 
das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, auf die Ener­
giezufuhr aus dem Stromnetz angewiesen ist, um bestim­
mungsgemäß zu funktionieren, und nur folgende Funktio­
nen gegebenenfalls zeitlich unbegrenzt ausführt: die Reakti­
vierungsfunktion oder die Reaktivierungsfunktion zusam­
men mit lediglich einer Anzeige, dass die Reaktivierungs­
funktion aktiv ist, und/oder einer Informations- oder Sta­
tusanzeige; 

21. „Reaktivierungsfunktion“ bezeichnet eine Funktion zur Ak­
tivierung anderer Betriebsmodi einschließlich des aktiven 
Betriebsmodus mittels eines Fernschalters, der eine Fernbe­
dienung, einen internen Sensor oder einen Timer zur Um­
schaltung in einen Zustand mit zusätzlichen Funktionen 
einschließlich der Hauptfunktion umfasst; 

22. „Informations- oder Statusanzeige“ bezeichnet eine kontinu­
ierliche Funktion, die Informationen liefert oder den Status 
des Geräts auf einer Anzeige angibt, einschließlich Zeit­
anzeige; 

23. „Endnutzer“ bezeichnet einen Verbraucher, der ein Produkt 
kauft oder voraussichtlich kaufen wird; 

24. „Verkaufsstelle“ ist ein Ort, an dem Geräte ausgestellt und/ 
oder zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten werden; 

25. „gleichwertiges Modell“ bezeichnet ein Modell, das mit den­
selben technischen Parametern in Verkehr gebracht wird 
wie ein anderes, von demselben Hersteller oder Importeur 
unter einer anderen numerischen Handelsbezeichnung in 
Verkehr gebrachtes Modell. 

Artikel 3 

Pflichten der Lieferanten und Zeitplan 

Die Lieferanten stellen sicher, dass 

1. in Bezug auf die Etiketten, Produktdatenblätter und tech­
nische Dokumentation 

a) im Fall von Haushaltsbacköfen 

i) jeder Haushaltsbackofen mit einem gedruckten Eti­
kett/mit gedruckten Etiketten geliefert wird, das/die 
für jeden Garraum des Backofens Informationen ge­
mäß dem in Anhang III Nummer 1 festgelegten For­
mat enthält/enthalten; 

ii) ein Produktdatenblatt gemäß Anhang IV Teil A für 
Haushaltsbacköfen, die in Verkehr gebracht werden, 
bereitgestellt wird; 

iii) die technische Dokumentation gemäß Anhang V Teil 
A den Behörden der Mitgliedstaaten auf Anforderung 
zur Verfügung gestellt wird; 

iv) in jeglicher Werbung für ein bestimmtes Haushalts­
backofenmodell auch dessen Energieeffizienzklasse 
angegeben wird, wenn sie energiebezogene Informa­
tionen oder Preisinformationen enthält; 

v) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten 
Haushaltsbackofenmodell mit Informationen zu des­
sen spezifischen technischen Parametern auch dessen 
Energieeffizienzklasse angegeben wird; 

vi) ein elektronisches Etikett, dessen Gestaltung und In­
formationsgehalt den Vorgaben in Anhang III Num­
mer 1 entsprechen, den Händlern für jeden Garraum 
eines Haushaltsbackofenmodells zur Verfügung ge­
stellt wird; 

vii) ein elektronisches Produktdatenblatt gemäß Anhang 
IV Teil A den Händlern für jedes Haushaltsbackofen­
modell zur Verfügung gestellt wird; 

b) im Fall von Haushaltsdunstabzugshauben 

i) jede Haushaltsdunstabzugshaube mit einem gedruck­
ten Etikett geliefert wird, das Informationen gemäß 
dem in Anhang III Nummer 2 festgelegten Format 
enthält; 

ii) ein Produktdatenblatt gemäß Anhang IV Teil B für 
Haushaltsdunstabzugshauben, die in Verkehr gebracht 
werden, bereitgestellt wird; 

iii) die technische Dokumentation gemäß Anhang V Teil 
B den Behörden der Mitgliedstaaten auf Anforderung 
zur Verfügung gestellt wird; 

iv) in jeglicher Werbung für ein bestimmtes Haushalts­
dunstabzugshaubenmodell auch dessen Energieeffi­
zienzklasse angegeben wird, wenn sie energiebezo­
gene Informationen oder Preisinformationen enthält; 

v) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten 
Haushaltsdunstabzugshaubenmodell mit Informatio­
nen zu dessen spezifischen technischen Parametern 
auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird; 

vi) ein elektronisches Etikett, dessen Gestaltung und In­
formationsgehalt den Vorgaben in Anhang III Num­
mer 2 entsprechen, den Händlern für jedes Haushalts­
dunstabzugshaubenmodell zur Verfügung gestellt 
wird;
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vii) ein elektronisches Produktdatenblatt gemäß Anhang 
IV Teil B den Händlern für jedes Haushaltsdunstab­
zugshaubenmodell zur Verfügung gestellt wird. 

2. In Bezug auf die Energieeffizienzklassen gilt Folgendes: 

a) Im Fall von Haushaltsbacköfen wird die Energieeffizienz­
klasse des Garraums des Backofens gemäß Anhang I 
Nummer 1 und Anhang II Nummer 1 ermittelt. 

b) Im Fall von Haushaltsdunstabzugshauben 

i) werden die Energieeffizienzklassen gemäß Anhang I 
Nummer 2 Buchstabe a und gemäß Anhang II Num­
mer 2.1 ermittelt; 

ii) werden die Klassen für die fluiddynamische Effizienz 
gemäß Anhang I Nummer 2 Buchstabe b und gemäß 
Anhang II Nummer 2.2 ermittelt; 

iii) werden die Klassen für die Beleuchtungseffizienz ge­
mäß Anhang I Nummer 2 Buchstabe c und gemäß 
Anhang II Nummer 2.3 ermittelt; 

iv) werden die Klassen für den Fettabscheidegrad gemäß 
Anhang I Nummer 2 Buchstabe d und gemäß Anhang 
II Nummer 2.4 ermittelt. 

3. In Bezug auf die Gestaltung der Etiketten gilt Folgendes: 

a) Bei den ab dem 1. Januar 2015 in Verkehr gebrachten 
Haushaltsbacköfen muss die Gestaltung des Etiketts für 
den Garraum des Backofens den Vorgaben in Anhang 
III Nummer 1 entsprechen. 

b) Bei Haushaltsdunstabzugshauben muss die Gestaltung des 
Etiketts den Vorgaben in Anhang III Nummer 2 entspre­
chen, wobei folgender Zeitplan gilt: 

i) Bei Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienz­
klassen A, B, C, D, E, F und G, die ab dem 1. Januar 
2015 in Verkehr gebracht werden, müssen die Etiket­
ten den Vorgaben in Anhang III Nummer 2.1.1 (Eti­
kett 1) oder, falls die Lieferanten dies für zweckmäßig 
halten, den Vorgaben in Anhang III Nummer 2.1.2 
(Etikett 2) entsprechen; 

ii) bei Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienz­
klassen A + , A, B, C, D, E und F, die ab dem 1. Januar 
2016 in Verkehr gebracht werden, müssen die Etiket­
ten den Vorgaben in Anhang III Nummer 2.1.2 (Eti­
kett 2) oder, falls die Lieferanten dies für zweckmäßig 
halten, den Vorgaben in Anhang III Nummer 2.1.3 
(Etikett 3) entsprechen; 

iii) bei Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienz­
klassen A ++ , A + , A, B, C, D und E, die ab dem 1. Ja­
nuar 2018 in Verkehr gebracht werden, müssen die 
Etiketten den Vorgaben in Anhang III Nummer 2.1.3 
(Etikett 3) oder, falls die Lieferanten dies für zweck­
mäßig halten, den Vorgaben in Anhang III Nummer 
2.1.4 (Etikett 4) entsprechen; 

iv) bei Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienz­
klassen A +++ , A ++ , A + , A, B, C und D, die ab dem 
1. Januar 2020 in Verkehr gebracht werden, müssen 
die Etiketten den Vorgaben in Anhang III Nummer 
2.1.4 (Etikett 4) entsprechen. 

Artikel 4 

Pflichten der Händler 

Die Händler stellen sicher, dass 

1. im Fall von Haushaltsbacköfen 

a) jeder in einer Verkaufsstelle ausgestellte Backofen mit 
dem Etikett für jeden Garraum versehen wird, das von 
den Lieferanten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i bereitgestellt und an der Vorder- oder Oberseite 
des Geräts oder in unmittelbarer Nähe des Geräts an­
gebracht wird, so dass es deutlich sichtbar und als das 
zum Modell gehörige Etikett erkennbar ist, ohne dass der 
Markenname und die Modellnummer auf dem Etikett ge­
lesen werden müssen; 

b) Backöfen, die gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2010/30/EU 
in einer Weise zum Verkauf oder zur Vermietung ange­
boten werden, bei der nicht davon auszugehen ist, dass 
der Endnutzer das Produkt ausgestellt sieht, bei der Ver­
marktung mit den vom Lieferanten gemäß Anhang VI 
Teil A dieser Verordnung bereitzustellenden Informatio­
nen versehen sind, es sei denn, sie werden über das In­
ternet angeboten; in diesem Fall gelten die Bestimmungen 
des Anhangs VII; 

c) in jeglicher Werbung für jede Form oder jedes Medium 
des Fernabsatzes und der Fernvermarktung in Bezug auf 
ein bestimmtes Backofenmodell auch dessen Energieeffi­
zienzklasse angegeben wird, wenn sie energiebezogene 
Informationen oder Preisinformationen enthält; 

d) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten 
Backofenmodell mit Informationen zu dessen spezifischen 
technischen Parametern auch dessen Energieeffizienz­
klasse angegeben wird; 

2. im Fall von Haushaltsdunstabzugshauben 

a) jede in einer Verkaufsstelle ausgestellte Haushaltsdunstab­
zugshaube mit dem Etikett versehen wird, das von den 
Lieferanten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i 
bereitgestellt und an der Vorder- oder Oberseite des Ge­
räts oder in unmittelbarer Nähe des Geräts angebracht 
wird, so dass es deutlich sichtbar und als das zum Modell 
gehörige Etikett erkennbar ist, ohne dass der Markenname 
und die Modellnummer auf dem Etikett gelesen werden 
müssen; 

b) Haushaltsdunstabzugshauben, die gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 2010/30/EU in einer Weise zum Verkauf 
oder zur Vermietung angeboten werden, bei der nicht 
davon auszugehen ist, dass der Endnutzer das Produkt 
ausgestellt sieht, bei der Vermarktung mit den vom Lie­
feranten gemäß Anhang VI Teil B dieser Verordnung be­
reitzustellenden Informationen versehen sind, es sei denn, 
sie werden über das Internet angeboten; in diesem Fall 
gelten die Bestimmungen des Anhangs VII; 

c) in jeglicher Werbung für jede Form oder jedes Medium 
des Fernabsatzes und der Fernvermarktung in Bezug auf 
ein bestimmtes Haushaltsdunstabzugsmodell auch dessen 
Energieeffizienzklasse angegeben wird, wenn sie energie­
bezogene Informationen oder Preisinformationen enthält; 

d) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten 
Haushaltsdunstabzugsmodell mit Informationen zu des­
sen spezifischen technischen Parametern auch dessen 
Energieeffizienzklasse angegeben wird.
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Artikel 5 

Mess- und Berechnungsmethoden 

Die gemäß Artikel 3 und 4 bereitzustellenden Informationen 
werden durch zuverlässige, genaue und reproduzierbare Mess­
verfahren, die dem anerkannten Stand der Berechnungs- und 
Messmethoden Rechnung tragen, ermittelt. 

Artikel 6 

Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht 

Bei der Prüfung der Einhaltung der in dieser Verordnung fest­
gelegten Anforderungen wenden die Mitgliedstaaten das Nach­
prüfungsverfahren gemäß Anhang VIII an. 

Artikel 7 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft diese Verordnung spätestens bis zum 
1. Januar 2021 unter Berücksichtigung des technischen Fort­
schritts. 

Artikel 8 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2002/40/EG der Kommission wird zum 1. Januar 
2015 aufgehoben. 

Artikel 9 

Übergangsbestimmungen 

(1) Haushaltbacköfen, die den Bestimmungen dieser Verord­
nung entsprechen und vor dem 1. Januar 2015 in Verkehr 
gebracht oder zum Verkauf, zur Vermietung oder zum Mietkauf 
angeboten werden, sind als den Bestimmungen der Richtlinie 
2002/40/EG entsprechend anzusehen. 

(2) Vom 1. Januar bis zum 1. April 2015 können Händler 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b auf bestimmte Backöfen, die 
unter diese Bestimmung fallen, anwenden. 

(3) Vom 1. Januar bis zum 1. April 2015 können Händler 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b auf bestimmte Haushaltsdun­
stabzugshauben, die unter diese Bestimmung fallen, anwenden. 

Artikel 10 

Inkrafttreten und Geltung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. Artikel 3 Absatz 1 Buch­
stabe a Ziffern iv und v, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 
iv und v, Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b, c und d sowie 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben b, c und d gelten jedoch ab 
dem 1. April 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 1. Oktober 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Effizienzklassen 

1. HAUSHALTSBACKÖFEN 

Die Energieeffizienzklassen von Haushaltsbacköfen werden für jeden Garraum anhand der Werte in Tabelle 1 einzeln 
ermittelt. Die Energieeffizienz von Haushaltsbacköfen wird gemäß Anhang II Nummer 1 ermittelt. 

Tabelle 1 

Energieeffizienzklassen von Haushaltsbacköfen 

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzindex (EEI cavity ) 

A+++ (höchste Effizienz) EEI cavity < 45 

A++ 45 ≤ EEI cavity < 62 

A+ 62 ≤ EEI cavity < 82 

A 82 ≤ EEI cavity < 107 

B 107 ≤ EEI cavity < 132 

C 132 ≤ EEI cavity < 159 

D (geringste Effizienz) EEI cavity ≥ 159 

2. HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN 

a) Die Energieeffizienzklassen von Haushaltsdunstabzugshauben werden anhand der Werte in Tabelle 2 ermittelt. Der 
Energieeffizienzindex (EEI hood ) von Haushaltsdunstabzugshauben wird gemäß Anhang II Nummer 2.1 berechnet. 

Tabelle 2 

Energieeffizienzklassen von Haushaltsdunstabzugshauben 

Energieeffi­
zienzklasse 

Energieeffizienzindex (EEI hood ) 

Etikett 1 Etikett 2 Etikett 3 Etikett 4 

A+++ 
(höchste Ef­

fizienz) 

EEI hood < 30 

A++ EEI hood < 37 30 ≤ EEI hood < 37 

A+ EEI hood < 45 37 ≤ EEI hood < 45 37 ≤ EEI hood < 45 

A EEI hood < 55 45 ≤ EEI hood < 55 45 ≤ EEI hood < 55 45 ≤ EEI hood < 55 

B 55 ≤ EEI hood < 70 55 ≤ EEI hood < 70 55 ≤ EEI hood < 70 55 ≤ EEI hood < 70 

C 70 ≤ EEI hood < 85 70 ≤ EEI hood < 85 70 ≤ EEI hood < 85 70 ≤ EEI hood < 85 

D 85 ≤ EEI hood < 100 85 ≤ EEI hood < 100 85 ≤ EEI hood < 100 EEI hood ≥ 85 

E 100 ≤ EEI hood < 110 100 ≤ EEI hood < 110 EEI hood ≥ 100 

F 110 ≤ EEI hood < 120 EEI hood ≥ 110 

G (geringste 
Effizienz) 

EEI hood ≥ 120
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b) Die Klassen für die fluiddynamische Effizienz einer Haushaltsdunstabzugshabe werden anhand ihrer fluiddyna­
mischen Effizienz (FDE hood ) gemäß folgender Tabelle 3 ermittelt. Die fluiddynamische Effizienz von Haushalts­
dunstabzugshauben wird gemäß Anhang II Nummer 2.2 ermittelt. 

Tabelle 3 

Klassen für die fluiddynamische Effizienz von Haushaltsdunstabzugshauben 

Klasse für die fluiddynamische Effizienz fluiddynamische Effizienz (FDE hood ) 

A (höchste Effizienz) FDE hood > 28 

B 23 < FDE hood ≤ 28 

C 18 < FDE hood ≤ 23 

D 13 < FDE hood ≤ 18 

E 8 < FDE hood ≤ 13 

F 4 < FDE hood ≤ 8 

G (geringste Effizienz) FDE hood ≤ 4 

c) Die Klassen für die Beleuchtungseffizienz einer Haushaltsdunstabzugshabe werden anhand ihrer Beleuchtungseffi­
zienz (LE hood ) gemäß folgender Tabelle 4 ermittelt. Die Beleuchtungseffizienz von Haushaltsdunstabzugshauben 
wird gemäß Anhang II Nummer 2.3 ermittelt. 

Tabelle 4 

Beleuchtungseffizienzklassen von Haushaltsdunstabzugshauben 

Beleuchtungseffizienzklasse Beleuchtungseffizienz (LE hood ) 

A (höchste Effizienz) LE hood > 28 

B 20 < LE hood ≤ 28 

C 16 < LE hood ≤ 20 

D 12 < LE hood ≤ 16 

E 8 < LE hood ≤ 12 

F 4 < LE hood ≤ 8 

G (geringste Effizienz) LE hood ≤ 4 

d) Die Klassen für den Fettabscheidegrad einer Haushaltsdunstabzugshabe werden anhand ihres Fettabscheidegrads 
(GFE hood ) gemäß folgender Tabelle 5 ermittelt. Der Fettabscheidegrad von Haushaltsdunstabzugshauben wird gemäß 
Anhang II Nummer 2.4 ermittelt. 

Tabelle 5 

Fettabscheidegrad (GFE hood ) von Haushaltsdunstabzugshauben 

Klasse für den Fettabscheidegrad Fettabscheidegrad (%) 

A (höchste Effizienz) GFE hood > 95 

B 85 < GFE hood ≤ 95 

C 75 < GFE hood ≤ 85 

D 65 < GFE hood ≤ 75 

E 55 < GFE hood ≤ 65 

F 45 < GFE hood ≤ 55 

G (geringste Effizienz) GFE hood ≤ 45
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ANHANG II 

Messungen und Berechnungen 

Zur Feststellung und Überprüfung der Konformität mit den Anforderungen dieser Verordnung werden Messungen und 
Berechnungen unter Verwendung zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden vorgenommen, die dem an­
erkannten Stand der Mess- und Berechnungsmethoden Rechnung tragen; dies schließt harmonisierte Normen ein, deren 
Nummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Dabei sind die in diesem Anhang 
aufgeführten technischen Definitionen, Bedingungen, Gleichungen und Parameter zu beachten. 

1. HAUSHALTSBACKÖFEN 

Der Energieverbrauch des Garraums eines Haushaltsbackofens wird bei einem standardisierten Zyklus im konven­
tionellen Modus und, sofern vorhanden, im Umluftmodus gemessen, wobei eine standardisierte mit Wasser getränkte 
Prüfbeladung erhitzt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Temperatur im Garraum während des Prüfzyklus die 
Temperatureinstellung des Thermostats und/oder der Ofenkontrollanzeige erreicht. Bei den folgenden Berechnungen 
wird der Energieverbrauch je Zyklus im effizientesten Modus (konventioneller Modus oder Umluftmodus) verwendet. 

Für jeden Garraum des Haushaltsbackofens wird der Energieeffizienzindex (EEI cavity ) nach folgenden Formeln be­
rechnet: 

Bei Haushaltselektrobacköfen: 

EEI cavity ¼ 
EC electric cavity 

SEC electric cavity 
Ü 100 

SEC electric cavity = 0,0042 × V + 0,55 (in kWh) 

Bei Haushaltsgasbacköfen: 

EEI cavity ¼ 
EC gas cavity 

SEC gas cavity 
Ü 100 

SEC gas cavity = 0,044 × V + 3,53 (in MJ) 

Dabei gilt: 

— EEI cavity = Energieeffizienzindex jedes Garraums eines Haushaltsbackofens in %, auf die erste Dezimalstelle 
gerundet; 

— SEC electric cavity = in kWh ausgedrückter Standardenergieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine stan­
dardisierte Prüfbeladung in einem Garraum eines elektrischen Haushaltsbackofens in einem Zyklus zu erhitzen, 
auf die zweite Dezimalstelle gerundet; 

— SEC gas cavity = in MJ ausgedrückter Standardenergieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Prüf­
beladung im Garraum eines gasbeheizten Haushaltsbackofens in einem Zyklus zu erhitzen, auf die zweite 
Dezimalstelle gerundet; 

— V = Volumen des Garraums des Haushaltsbackofens in Litern (l), auf die nächste ganze Zahl gerundet; 

— EC electric cavity = in kWh ausgedrückter Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Prüfbeladung 
in einem Garraum eines elektrisch beheizten Haushaltsbackofens in einem Zyklus zu erhitzen, auf die zweite 
Dezimalstelle gerundet; 

— EC gas cavity = in MJ ausgedrückter Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Prüfbeladung in 
einem gasbetriebenen Garraum eines Haushaltsbackofens in einem Zyklus zu erhitzen, auf die zweite Dezimal­
stelle gerundet. 

2. HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN 

2.1. Berechnung des Energieeffizienzindex (EEI hood ) 

Der Energieeffizienzindex (EEI hood ) errechnet sich als 

EEI hood ¼ 
AEC hood 

SAEC hood 
Ü 100
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und wird auf die erste Dezimalstelle gerundet. 

Dabei gilt: 

— SAEC hood = jährlicher Standardenergieverbrauch der Haushaltsdunstabzugshaube in kWh/Jahr, auf die erste 
Dezimalstelle gerundet; 

— AEC hood = jährlicher Energieverbrauch der Haushaltsdunstabzugshaube in kWh/Jahr, auf die erste Dezimalstelle 
gerundet. 

Der jährliche Standardenergieverbrauch (SAEC hood ) von Haushaltsdunstabzugshauben errechnet sich wie folgt: 

SAEC hood = 0,55 × (W BEP + W L ) + 15,3 

Dabei gilt: 

— W BEP ist die elektrische Eingangsleistung der Haushaltsdunstabzugshaube im Bestpunkt in Watt, auf die erste 
Dezimalstelle gerundet; 

— W L ist die elektrische Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Haushaltsdunstabzugshaube für die 
Kochoberfläche in Watt, auf die erste Dezimalstelle gerundet. 

Der jährliche Energieverbrauch (AEC hood ) von Haushaltsdunstabzugshauben errechnet sich wie folgt: 

i) Bei vollautomatischen Haushaltsdunstabzugshauben: 

AEC hood ¼ Ï ðW BEP Ü t H Ü f Þ þ ðW L Ü t L Þ 
60 þ 1 000 þ 

P o Ü ð1 440 Ä t H Ü f Þ 
2 Ü 60 Ü 1 000 þ 

P S Ü ð1 440 Ä t H Ü f Þ 
2 Ü 60 Ü 1 000 

B 
Ü 365 

ii) bei allen anderen Haushaltsdunstabzugshauben: 

AEC hood ¼ 
½W BEP Ü ðt H Ü f Þ þ W L Ü t L â 

60 Ü 1 000 Ü 365 

Dabei gilt: 

— t L ist die durchschnittliche Beleuchtungszeit pro Tag in Minuten (t L = 120); 

— t H ist die durchschnittliche Betriebszeit von Haushaltsdunstabzugshauben pro Tag in Minuten (t H = 60); 

— P o ist die elektrische Eingangsleistung der Haushaltsdunstabzugshaube im Aus-Zustand in Watt, auf die zweite 
Dezimalstelle gerundet; 

— P s ist die elektrische Eingangsleistung der Haushaltsdunstabzugshaube im Bereitschaftszustand in Watt, auf die 
zweite Dezimalstelle gerundet; 

— f ist der Zeitverlängerungsfaktor, der wie folgt berechnet und auf die erste Dezimalstelle gerundet wird: 

f = 2 - (FDE hood × 3,6)/100 

2.2. Berechnung der fluiddynamischen Effizienz (FDE hood ) 

Die fluiddynamische Effizienz (FDE hood ) im Bestpunkt wird anhand der folgenden Formel berechnet und auf die erste 
Dezimalstelle gerundet: 

FDE hood ¼ 
Q BEP Ü P BEP 

3 600 Ü W BEP 
Ü 100 

Dabei gilt: 

— Q BEP ist der Volumenstrom der Haushaltsdunstabzugshaube im Bestpunkt in m 3 /h, auf die erste Dezimalstelle 
gerundet; 

— P BEP ist der statische Druckunterschied der Haushaltsdunstabzugshaube im Bestpunkt in Pa, auf die nächste ganze 
Zahl gerundet; 

— W BEP ist die elektrische Eingangsleistung der Haushaltsdunstabzugshaube im Bestpunkt in Watt, auf die erste 
Dezimalstelle gerundet.
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2.3. Berechnung der Beleuchtungseffizienz (LE hood ) 

Die Beleuchtungseffizienz (LE hood ) einer Haushaltsdunstabzugshaube ist das Verhältnis zwischen der durchschnitt­
lichen Beleuchtungsstärke und der elektrischen Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems. Sie wird wie folgt in 
lx/W berechnet und auf die nächste ganze Zahl gerundet: 

LE hood ¼ 
E middle 

W L 

Dabei gilt: 

— E middle ist die unter Standardbedingungen gemessene durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssys­
tems auf der Kochoberfläche in Lux, auf die nächste ganze Zahl gerundet; 

— W L ist die elektrische Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems der Haushaltsdunstabzugshaube für die 
Kochoberfläche in Watt, auf die erste Dezimalstelle gerundet. 

2.4. Berechnung des Fettabscheidegrads (GFE hood ) 

Der Fettabscheidegrad (GFE hood ) einer Haushaltsdunstabzugshaube ist der Prozentsatz an Fett, der in den Filtern einer 
Dunstabzugshaube aufgenommen wurde. Er wird wie folgt berechnet und auf die erste Dezimalstelle gerundet: 

GFE hood = [w g /(w r + w t + w g )] × 100[%] 

Dabei gilt: 

— w g = Masse des Öls im Fettfilter einschließlich aller abnehmbaren Abdeckungen in g, auf die erste Dezimalstelle 
gerundet; 

— w r = Masse des Öls, das in den Luftwegen der Dunstabzugshaube zurückbehalten wurde, in g, auf die erste 
Dezimalstelle gerundet; 

— w t = Masse des Öls, das im Absolutfilter der Dunstabzugshaube abgeschieden wurde, in g, auf die erste Dezimal­
stelle gerundet. 

2.5. Geräuschpegel 

Der Schallleistungspegel (in dB) wird als A-bewertete Luftschallemissionen (gewichteter Durchschnittswert — L WA ) 
einer Haushaltsdunstabzugshaube bei höchster Einstellung für den normalen Gebrauch gemessen und auf die nächste 
ganze Zahl gerundet.
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ANHANG III 

Etikett 

1. ETIKETT FÜR HAUSHALTSBACKÖFEN 

1.1. Haushaltselektrobacköfen 

1.1.1. Gestaltung des Etiketts — für jeden Garraum eines Haushaltselektrobackofens
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1.1.2. Angaben auf dem Etikett — Haushaltselektrobacköfen 

Das Etikett muss die folgenden Informationen enthalten: 

I. Name oder Warenzeichen des Lieferanten; 

II. Modellkennung des Lieferanten, d. h. der üblicherweise alphanumerische Code, der ein bestimmtes Haushalts­
backofenmodell von anderen Modellen mit dem gleichen Warenzeichen oder Lieferantennamen unterscheidet; 

III. die Energiequelle des Haushaltsbackofens; 

IV. die gemäß Anhang I ermittelte Energieeffizienzklasse des Garraums; die Spitze des Pfeils mit dem Kenn­
zeichnungsbuchstaben ist auf derselben Höhe zu platzieren wie die Spitze des Pfeils der entsprechenden 
Energieeffizienzklasse; 

V. das nutzbare Garraumvolumen in Litern, auf die nächste ganze Zahl gerundet; 

VI. den in kWh/Zyklus ausgedrückten Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für die Beheizungsfunktion/en (kon­
ventionell und Umluft, sofern vorhanden) des Garraums bei Standardbeladung, ermittelt nach den Prüfver­
fahren und auf die zweite Dezimalstelle gerundet (EC electric cavity ). 

1.1.3. Gestaltung des Etiketts — Haushaltselektrobacköfen 

Die Gestaltung des Etiketts für jeden Garraum eines Haushaltselektrobackofens muss folgender Vorlage entspre­
chen:
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Dabei gilt: 

i) Das Etikett muss mindestens 85 mm breit und 170 mm hoch sein. Wird das Etikett in größerem Format 
gedruckt, müssen die Proportionen der obigen Spezifikationen gewahrt bleiben. 

ii) Der Hintergrund muss weiß sein. 

iii) Farbliche Gestaltung: CMYK — Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz — nach folgendem Muster: 00-70-X-00: 0 % 
Cyan, 70 % Magenta, 100 % Gelb, 0 % Schwarz. 

iv) Das Etikett muss folgenden Anforderungen entsprechen (die Nummern beziehen sich auf die obige Abbildung):
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Begrenzungslinie: 4 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

EU-Logo — Farben: X-80-00-00 und 00-00-X-00. 

Energie-Logo: Farbe: X-00-00-00; Piktogramm wie abgebildet: EU-Logo und Etikettenkopf: Breite: 
70 mm, Höhe: 14 mm. 

Trennlinie unter dem Etikettenkopf: 1,5 pt- Farbe: Cyan 100 % — Länge: 70 mm. 

Skala der Energieeffizienzklassen 

— Pfeil: Höhe: 5,5 mm, Zwischenraum: 1 mm — Farben: 

Höchste Effizienzklasse: X-00-X-00; 

Zweite Effizienzklasse: 70-00-X-00; 

Dritte Effizienzklasse: 30-00-X-00; 

Vierte Effizienzklasse: 00-00-X-00; 

Fünfte Effizienzklasse: 00-30-X-00; 

Sechste Effizienzklasse: 00-70-X-00; 

Letzte Effizienzklasse: 00-X-X-00. 

— Text: Calibri fett 18 pt, Großbuchstaben, weiß; „+“-Symbol: Calibri fett 12 pt, weiß, auf gleicher Höhe. 

Energieeffizienzklasse 

— Pfeil: Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, 100 % schwarz. 

— Text: Calibri fett 24 pt, Großbuchstaben, weiß; „+“-Symbol: Calibri fett 18 pt, weiß, auf gleicher Höhe. 

Energieverbrauch pro Zyklus 

— Rand: 1,5 pt- Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

— Wert: Calibri fett 19 pt, 100 % schwarz und Calibri normal 10 pt, 100 % schwarz. 

Volumen 

— Rand: 1,5 pt- Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

— Wert: Calibri fett 20 pt, 100 % schwarz und Calibri normal 10 pt, 100 % schwarz. 

Sternchen: Calibri normal 6 pt, 100 % schwarz. 

Nummer der Verordnung: Calibri fett 10 pt, 100 % schwarz. 

Name oder Warenzeichen des Lieferanten 

Modellkennung des Lieferanten 

Der Name oder das Warenzeichen des Lieferanten und die Modellkennung müssen in eine Fläche von 
70 mm × 13 mm passen.
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1.2. Haushaltsgasbacköfen 

1.2.1. Gestaltung des Etiketts — für jeden Garraum eines Haushaltsgasbackofens 

1.2.2. Angaben auf dem Etikett 

Das Etikett muss die folgenden Informationen enthalten: 

I. Name oder Warenzeichen des Lieferanten; 

II. Modellkennung des Lieferanten, d. h. der üblicherweise alphanumerische Code, der ein bestimmtes Haushalts­
backofenmodell von anderen Modellen mit dem gleichen Warenzeichen oder Lieferantennamen unterscheidet; 

III. die Energiequelle des Haushaltsbackofens;
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IV. die gemäß Anhang I ermittelte Energieeffizienzklasse des Garraums; die Spitze des Pfeils mit dem Kenn­
zeichnungsbuchstaben ist auf derselben Höhe zu platzieren wie die Spitze des Pfeils der entsprechenden 
Energieeffizienzklasse; 

V. das nutzbare Garraumvolumen in Litern, auf die nächste ganze Zahl gerundet; 

VI. den in MJ/Zyklus und in kWh/Zyklus ( 1 ) ausgedrückten Energieverbrauch (Gasverbrauch) für die Beheizungs­
funktion/en (konventionell und Umluft, sofern vorhanden) des Garraums bei Standardbeladung, ermittelt nach 
den Prüfverfahren und auf die zweite Dezimalstelle gerundet (EC gas cavity ). 

1.2.3. Gestaltung des Etiketts — Haushaltsgasbacköfen 

Die Gestaltung des Etiketts für jeden Garraum eines Haushaltsgasbackofens muss folgender Vorlage entsprechen:
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Dabei gilt: 

i) Das Etikett muss mindestens 85 mm breit und 170 mm hoch sein. Wird das Etikett in größerem Format 
gedruckt, müssen die Proportionen der obigen Spezifikationen gewahrt bleiben. 

ii) Der Hintergrund muss weiß sein. 

iii) Farbliche Gestaltung: CMYK — Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz — nach folgendem Muster: 00-70-X-00: 0 % 
Cyan, 70 % Magenta, 100 % Gelb, 0 % Schwarz. 

iv) Das Etikett muss folgenden Anforderungen entsprechen (die Nummern beziehen sich auf die obige Abbildung): 

Begrenzungslinie: 4 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

EU-Logo — Farben: X-80-00-00 und 00-00-X-00. 

Energie-Logo: Farbe: X-00-00-00; Piktogramm wie abgebildet: EU-Logo und Etikettenkopf: Breite: 
70 mm, Höhe: 14 mm. 

Trennlinie unter dem Etikettenkopf: 1,5 pt — Farbe: Cyan 100 % — Länge: 70 mm. 

Skala der Energieeffizienzklassen 

— Pfeil: Höhe: 5,5 mm, Zwischenraum: 1 mm — Farben: 

Höchste Effizienzklasse: X-00-X-00; 

Zweite Effizienzklasse: 70-00-X-00; 

Dritte Effizienzklasse: 30-00-X-00; 

Vierte Effizienzklasse: 00-00-X-00; 

Fünfte Effizienzklasse: 00-30-X-00; 

Sechste Effizienzklasse: 00-70-X-00; 

Letzte Effizienzklasse: 00-X-X-00. 

— Text: Calibri fett 18 pt, Großbuchstaben, weiß; „+“-Symbol: Calibri fett 12 pt, weiß, auf gleicher Höhe. 

Energieeffizienzklasse 

— Pfeil: Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, 100 % schwarz. 

— Text: Calibri fett 24 pt, Großbuchstaben, weiß; „+“-Symbol: Calibri fett 18 pt, weiß, auf gleicher Höhe. 

Energieverbrauch pro Zyklus 

— Rand: 1,5 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

— Wert: Calibri fett 19 pt, 100 % schwarz und Calibri normal 10 pt, 100 % schwarz. 

Volumen 

— Rand: 1,5 pt — Farbe: Cyan 100 % — abgerundete Ecken: 3 mm. 

— Wert: Calibri fett 20 pt, 100 % schwarz und Calibri normal 10 pt, 100 % schwarz. 

Sternchen: Calibri normal 6 pt, 100 % schwarz. 

Nummer der Verordnung: Calibri fett 10 pt, 100 % schwarz. 

Name oder Warenzeichen des Lieferanten 

Modellkennung des Lieferanten 

Der Name oder das Warenzeichen des Lieferanten und die Modellkennung müssen in eine Fläche von 
70 mm × 13 mm passen.
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2. ETIKETT FÜR HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN 

2.1. Gestaltung des Etiketts 

2.1.1. Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienzklassen A bis G (Etikett 1)
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2.1.2. Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienzklassen A+ bis F (Etikett 2)
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2.1.3. Haushaltsdunstabzugshauben der Energieeffizienzklassen A++ bis E (Etikett 3)
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